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Gemeinsame Bekanntmachungen und Informationen  

der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. und der Gemeinde Weißkeißel 
 
 

Wenn die Sehkraft nachlässt... 
Beratungsmobil für Menschen mit Seh- und Lesebehinderung in Niesky und  
Weißwasser im Rahmen der „Woche der seelischen Gesundheit“ im Einsatz 

 
 
Donnerstag, 8. Oktober 2020 von 12:00 bis 17:00 Uhr | Marktplatz, 02906 Niesky 
Freitag, 9. Oktober 2020 von 8:00 bis 13:00 Uhr | Marktplatz, 02943 Weißwasser 
 
Vor Ort können sich Besucher am Mobil kostenlos darüber informieren, welche Angebote und Leistungen 
für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen zur Verfügung stehen und wie sie genutzt werden können. 
(Keine medizinische Beratung!) 

 BeraterInnen von Blickpunkt Auge beantworten Fragen zu den häufigsten Augenerkrankungen, 
geben einen Überblick über Sehhilfen und andere Hilfsmittel sowie Reha-Maßnahmen. Zudem gibt 
es Beratung zu möglichen rechtlichen und finanziellen Ansprüchen.  

 MitarbeiterInnen des dzb lesen informieren über den Zugang zu barrierefreien Informations- und Li-
teraturangeboten für Leser mit Seheinschränkung. Sie klären insbesondere über die kostenfreie 
Hörbuchausleihe und weitere Dienstleistungen und Medienangebote auf. 

 Die fachkundigen BeraterInnen vor Ort geben gern Tipps und Hilfen für Freizeit und Alltag. 

Für eine persönliche Beratung im Mobil, vereinbaren Sie bitte einen Termin. Ansprechpartnerin: Kaisa Lan-
ger, E-Mail: sachsenmobil@blickpunkt-auge.de, Telefon: 0341 7113248 oder 0174 9623998.  

Das Beratungsmobil ist ein Angebot des Fördervereins „Freunde des barrierefreien Lesens e.V.“, des Blin-
den- und Sehbehindertenverbandes Sachsen e. V. (BSVS) und des Deutschen Zentrums für barrierefreies 
Lesen (dzb lesen). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sachsenmobil@blickpunkt-auge.de
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Große Kreisstadt Weißwasser/O.L. 
 

Öffentliche Bekanntmachungen 
 
 

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L.  
für das Haushaltsjahr 2020 

 
 
Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der 
Stadtrat in der Sitzung am 30.06.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemein-
den voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Ein-
zahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird  
 
im Ergebnishaushalt mit dem  
-  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 34.580.209 € 
-  Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 34.724.779 € 
-  Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen  
 (ordentliches Ergebnis) auf   -144.570 € 
 
-  Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf       216.500 € 
-  Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf       130.000 € 
-  Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen  
 (Sonderergebnis) auf         86.500 € 
 
- Gesamtergebnis auf -58.070 € 
  
-  Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen  
 Ergebnisses aus Vorjahren auf 0 € 
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergeb- 
 nisses aus Vorjahren auf 0 € 
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis 
 mit dem Basiskapital gemäß 
 § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 1.371.600 € 
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem 
 Basiskapital gemäß  
 § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 0 € 
 
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf 1.313.530 € 

  
im Finanzhaushalt mit dem 
-  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 33.087.390 € 
-  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 31.706.576 € 
-  Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit  
 als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen  
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf   1.380.814 € 
 
-  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf   1.976.550 € 
-  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.961.100 € 
-  Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -984.550 € 
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-  Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus  
 Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen 
 aus Investitionstätigkeit auf   396.264 € 
 
-  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                  200.000 € 
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf       595.500 € 
-  Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf   -395.500 € 
 
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf 764 € 
  
festgesetzt.  
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf           200.000 € 
festgesetzt.  
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 4 
 
Kassenkredite werden veranschlagt auf 6.341.300 € 
 

§ 5 
 
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt: 
 
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 368 v.H. 
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 488 v.H. 
Gewerbesteuer auf 395 v.H. 
 

§ 6 
 
Aufgrund der geltenden Gemeinschaftsvereinbarung der Verwaltungsgemeinschaft Weißwasser 
wird zur Deckung des Finanzbedarfs für die Erledigung der Aufgaben eine Verwaltungsumlage von 
191.000 € festgesetzt. 
 

 
§ 7 

 
Hinsichtlich der vom Stadtrat und dem Oberbürgermeister zu beschließenden über- und außerplan-
mäßigen Ausgaben im Sinne von § 79 Abs. 1 SächsGemO gelten die Regelungen der Hauptsatzung. 
 
Es gelten grundsätzlich als genehmigt: 
- über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zum Betrag von 50,00 € je 

Produktkonto; 
- über- und außerplanmäßige Aufwendungen, die nicht zahlungswirksam sind (z.B. Buchung von 

Abschreibungen, internen Leistungsverrechnungen, kalkulatorischen Zinsen);  
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- über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die nur dazu dienen, dass die 
Darstellung von Finanzvorgängen entsprechend den allgemeinen Grundsätzen der SächsKomH-
VO erfolgt sowie die Kontierungsbestimmungen der VwV KomHSys eingehalten werden. 

 
Die Niederschlagung uneinbringlicher Forderungen im Rahmen von Insolvenzverfahren im Sinne 
von § 41 Abs. 2 Nr. 16 SächsGemO sowie Hauptsatzung § 5 Pkt. 7 gelten als Geschäft der laufen-
den Verwaltung. 
 
Hinweis: 
Gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 Sächsischen Gemeindeordnung können in die Haushaltssatzung weitere 
Regelungen aufgenommen werden, die sich auf Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Aus-
zahlungen sowie den Stellenplan beziehen. 
 
 
Weißwasser/O.L., den 09.09.2020 
 
Torsten Pötzsch 
Oberbürgermeister 
 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

Die vorstehende Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. für das Haushaltsjahr 2020 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Bekanntmachung ist mit Ablauf der Niederlegungsfrist am 
21.09.2020 vollzogen. 

Die beschlossene Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2020 der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. 
wurden, gemäß Vorschriften der SächsGemO, vom Landratsamt des Landkreises Görlitz rechtsaufsichtlich 
geprüft. 

Nach durchgeführter Prüfung hat das Landratsamt am 31.08.2020 folgenden Bescheid erlassen: 

1. Der in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 200.000 € wird genehmigt. 

2. Die Genehmigung unter Nr. 1 wird unter folgenden Auflagen erteilt: 

  a) Die Kreditermächtigung darf nur in Anspruch genommen werden, soweit sie der Finanzierung
 der Maßnahme Investitionsförderung Stadtwerke (Straßenentwässerungskostenanteil) dient. 
 b) Auszahlungen aus den im Finanzhaushalt ausgewiesenen übertragenen Ermächtigungen aus Vor-
jahren dürfen nur erfolgen, wenn die Große Kreisstadt Weißwasser/O.L. hierzu rechtlich verpflichtet 
ist oder diese für die Weiterführung bereits begonnener notwendiger Maßnahmen unaufschiebbar 
sind. Die Unabweisbarkeit folgender Maßnahmen ist nicht ersichtlich: 

111305.721140-M5 Sicherung Glasfachschule                
111615.783200-M2 Büroausstattung; 11615.725300-M2 Bürostühle, Regale        
211101.783200-M1 Computer für Kabinett                 
211101.721140-M3 Erneuerung Gegensprechanlage             
215101.785100-M5 Eingangstür              
272001.782100-M2 Erneuerung Aufzug                   
365103.721140-M2 Sanierung Nebengebäude Sanitär, Einbau BHKW/Faschen Heizung        
424102.783200-M2 Erwerb bewegliche Ausstattung           
424102.783200-M2 Fahrzeuge             
424102.721140-M4 Sanierung Werkstatt/Lager OSP           
511108.785100-M3 Freiflächen Wasserturm            
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511108.785100-M6 OSP Freiflächen; Kirchstraße westlicher Teil, OSP Stadion der KW;  
    Ersatz Eigenanteil Glasmuseum          
511108.721106-M7 Rückbau Vereinsgebäude Glückauf          
511108.721107-M7 Rückbau alte Kita Regenbogen           
511108.785100-M8 Ladestation E-Bikes; Glasmuseum          
511108.722140-M8 öffentliche Beleuchtung            
511108.731704-M8 Anpassung Wohnumfeld           
511108.785100-M9 Gehweg Luther- bis Gutenbergstraße; Gehweg Gutenbergstraße  
                B.-Brecht-Straße, Hanns-Eisler-Straße, Fuß-/Radweg Grillparzer-/Lutherstraße 
 552001.722140-M2 Instandsetzung Braunsteichbrücke          
553001.722140-M3 Errichtung neue Grabanlage           
553001.722140-M4 Grundinstandsetzung Friedhofswege 

3. Das Haushaltsstrukturkonzept 2020 bis 2023, Beschluss Nr. RAT/2-19/20 vom 25.02.2020 wird ge-
nehmigt. Die Genehmigung ergeht unter der Bedingung der Fortschreibung des Haushaltsstruktur-
konzeptes mit Ziel, die Gesetzmäßigkeitskriterien nach § 72 Abs. 3 und 4 SächsGemO dauerhaft si-
cherzustellen. Die Fortschreibung des Haushaltsstrukturkonzeptes für die Jahre 2021 bis 2024 ist zu 
beschließen und mit der Haushaltssatzung 2021 zur Genehmigung vorzulegen. 

4. Der Bescheid ergeht kostenfrei.       

 
Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 SächsGemO 

 
Sollte diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zu Stande gekommen sein, gilt 
sie ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der  

Satzung verletzt worden sind, 
3.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
4.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
  a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
  b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung 

des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 
Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
 
 

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung der Haushaltssatzung und des  
Haushaltsplanes 2020 der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. 

 
Die am 30.06.2020 beschlossene Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2020 der Großen  
Kreisstadt Weißwasser/O.L. liegt 
                                                vom 16.09.2020 bis 23.09.2020  
in der Stadtverwaltung Weißwasser/O.L., Marktplatz, Bürgerbüro zu folgenden Zeiten zur  
Einsichtnahme öffentlich aus:  
Montag bis Freitag von 9 – 12 Uhr, Dienstag von 14 – 16 Uhr und Donnerstag von 14 – 18 Uhr. 
 
Weißwasser, den 14.09.2020 
Torsten Pötzsch 
Oberbürgermeister 
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Bekanntgabe der im öffentlichen Teil der Sondersitzung des Stadtrates am 08.09.2020  
gefassten Beschlüsse 

 
RAT/5-40/20 

Änderung des Beschlusses RAT/4-35/19 vom 08.05.2019 – Grundsatzbeschluss zur Weiterführung von Verträ-
gen der Großen Kreisstadt Weißwasser (Stadt) mit der Stadtwerke Weißwasser GmbH (SWW) und zu Modalitäten 

der Ausschreibung von Konzessionen 
 
Der Stadtrat beschloss die Aufhebung der Ziffer 1 des Beschlusses RAT/4-35/19 vom 08.05.2019 – Grundsatzbeschluss zur Weiterfüh-
rung von Verträgen der Großen Kreisstadt Weißwasser (Stadt) mit der Stadtwerke Weißwasser GmbH (SWW) und zu Modalitäten der 
Ausschreibung von Konzessionen. 
Der Beschluss wurde mehrheitlich abgelehnt. 

 
 

RAT/5-41/20 
Auftragserteilung zu Vertragsberatungsleistungen von Ver- und Entsorgungsverträgen sowie zur Durchführung 

und Begleitung entsprechender (Neu)Ausschreibungen 
 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. beschloss die Auftragsvergabe im Ergebnis des EU-weiten Ausschreibungsver-
fahrens nach VgV über „Beratungsleistungen zur Beendigung eines Konzessionsvertrages und weiteren Verträgen, zur Durchführung 
und Begleitung der (Neu)Ausschreibungen von Ver- und Entsorgungsverträgen“ wie folgt: 

Los 1 „Rechtsberatungsleistungen“   

an PricewaterhouseCoopers Legal AG Rechtsanwaltsgesellschaft,  
Kapelle-Ufer 4, 10177 Berlin 
 
zum angebotenen Stundensatz (Netto) von 200,00 € / Stunde  
tatsächlich geleistetem Zeitaufwand, 
 

Los 2 „fachliche Beratungsleistung und Projektsteuerung“   

an PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Kapelle-Ufer 4, 10177 Berlin 
 
zum angebotenen Stundensatz (Netto) von 200,00 € / Stunde  
tatsächlich geleistetem Zeitaufwand 

 
Los 3 „Beratungsleistungen im Bereich Steuern und Bewertung“   

an PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Kapelle-Ufer 4, 10177 Berlin 
zum angebotenen Stundensatz (Netto) von 200,00€ / Stunde  
tatsächlich geleistetem Zeitaufwand 

 
 

Bekanntmachung über die Durchführung der Sitzung des Stadtrates 
 
 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. führt 

am Mittwoch, den 30.09.2020, um 16.00 Uhr 
in der Dreifelder-Turnhalle der Bruno-Bürgel-Oberschule, Weißwasser, Lutherstraße 22 

seine 
Sitzung Nr. 9-5/20 

durch. 
Tagesordnung: 
1 Eröffnung 
2 Bericht zur Gründung des Europäischen Verbundes für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ)  

"Deutsch-polnischer Geopark Muskauer Faltenbogen" 
3 Bekanntgabe der in nichtöffentlichen Teilen der Sitzungen des Stadtrates und der  

beschließenden Ausschüsse gefassten Beschlüsse sowie der Entscheidungen des Oberbürgermeisters 
4 Informationen des Oberbürgermeisters 
5 Beschlussfassung 
5.1 Gründung des Europäischen Verbundes für Territoriale Zusammenarbeit (EVTZ)  

"Deutsch-polnischer Geopark Muskauer Faltenbogen" 
5.2 1. Offenlegung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Neubau Netto Lebensmittelmarkt Lutherstraße 70" 

in Weißwasser 
5.3 Widmung einer Verkehrsfläche - Parkplatz gegenüber Turnerheim- 
5.4 Festlegung der Höhe der Investitionsbeihilfe an ein kleines Unternehmen (KU) im  

Fördergebiet EFRE "Lebendige Mitte 2014 - 2020" 
5.5 Verkauf Grundstück in der Gemarkung Weißwasser, Flur 13, Schillerstraße/Brentanoweg  

mit einer Größe von ca. 1225 m² 
5.6 Verkauf Grundstück in der Gemarkung Weißwasser, Flur 13, Schillerstraße/Brentanoweg  

mit einer Größe von ca. 1135 m² 
5.7 Verkauf Grundstück in der Gemarkung Weißwasser, Flur 4, Teichstraße/Pestalozzistraße  

mit einer Größe von 1.663 m² 
5.8 Verkauf Grundstück in der Gemarkung Weißwasser, Flur 2, Heinrich-Heine-Straße mit einer Größe von ca. 1.500 m² 
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5.9 Verkauf eines Grundstücks in der Gemarkung Weißwasser, Flur 15, Flurstücke 18/35 und 1153/1 
5.10 Schließung städtische Spielplätze "Freizeitpark" und "Südpark" 
5.11 Festlegung der Förderhöhe einer Baumaßnahme im Fördergebiet der Sozialen Stadt Weißwasser "Südost" 
5.12 Widmung einer Verkehrsfläche Parkplatz gegenüber WBG (Lutherstraße 66) 
5.13 Widmung einer Verkehrsfläche Lutherstraße, Abzweig 
5.14 Widmung einer Verkehrsfläche Lutherstraße, Abzweig zum Parkplatz 
5.15 Änderung des Beschlusses RAT/4-35/19 vom 08.05.2019 – Grundsatzbeschluss zur Weiterführung von Verträgen  

der Großen Kreisstadt Weißwasser (Stadt) mit der Stadtwerke Weißwasser GmbH (SWW) und  
zu Modalitäten der Ausschreibung von Konzessionen 

5.16 Beschlüsse zur Annahme von Spenden 
5.16.1 Annahme von Sachspenden 
6 Informationen und Anfragen 
6.1 AG LEAG 
6.2 Trinkwasser - Sachstandsbericht 
6.3 Lausitzrunde 
6.4 Beantwortung der Anfragen aus der letzten Sitzung 
6.5 Neue Informationen und Anfragen 
7 Anträge 
7.1 Anträge aus vorherigen Sitzungen 
7.1.1 Antrag der AfD zur Verwendung der Erlöse Verkauf Grundstück Berliner Straße an Stölzle Lausitz GmbH  

als Eigenmittel für die Erstellung eines Wirtschaftsförderungskonzeptes für die Große Kreisstadt Weißwasser/O.L. 
7.2 Neue Anträge 
8 Einwohnerfragen (gegen 18.00 Uhr) 
8.1 Beantwortung der Fragen aus der letzten Sitzung 
8.2 Aktuelle Fragen 
 
Fortsetzung in nichtöffentlicher Sitzung 
 
Weißwasser, den 14.09.2020 
Torsten Pötzsch 
Oberbürgermeister 
 
 

Bekanntmachung über die Durchführung der  
Sitzung des Haupt- und Sozialausschusses 

 
 
Der Haupt- und Sozialausschuss führt 

am Montag, dem 12.10.2020, um 16.00 Uhr 
im Lesesaal der Stadtbibliothek Weißwasser, Straße des Friedens 14 

seine 
Sitzung Nr. 11-8/20 

durch. 
 
Tagesordnung: 
1 Eröffnung 
2 Informationen/Anfragen 
3 Beschlussfassung 
4 Anträge 
 
Fortsetzung in nichtöffentlicher Sitzung 
 
Weißwasser, den 14.09.2020 
Torsten Pötzsch 
Oberbürgermeister 
 
 

Bekanntmachung über die Durchführung der Sitzung des  
Bau- und Wirtschaftsausschusses 

 
 
Der Bau- und Wirtschaftsausschuss führt 

am Dienstag, dem 13.10.2020, um 16.00 Uhr 
im Lesesaal der Stadtbibliothek Weißwasser, Straße des Friedens 14, 

seine  
Sitzung Nr. 10-8/20 

durch. 
Tagesordnung: 
1 Eröffnung 
2 Informationen/Anfragen 
3 Beschlussfassung 
4 Anträge 
 
Fortsetzung in nichtöffentlicher Sitzung 
 
Weißwasser, den 14.09.2020 
Torsten Pötzsch 
Oberbürgermeister 
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Gemeinde Weißkeißel 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachungen 
 
 
 

Bekanntmachung über die Durchführung der Sitzung des Gemeinderates Weißkeißel 
 
Der Gemeinderat Weißkeißel führt 

am Donnerstag, den 24.09.2020, um 19.00 Uhr 
im Dorfgemeinschaftshaus 
Teichstraße 5B, Weißkeißel 

seine 
Sitzung Nr. 11-7/20 

durch. 
 
Tagesordnung: 
1 Eröffnung 
2 Protokollkontrolle 
3 Bürgerfragestunde 
4 Beschlussfassung 
4.1 Überplanmäßige Ausgabe Fiedhof Haide 
4.2 Sanierung Friedhof Haide 
4.3 Überplanmäßige Ausgabe Finanzierung Dorf-Pavillon 
4.4 Überplanmäßige Ausgabe zur Beschaffung Feuerwehrschutzausrüstung 
4.5 Beschaffung Feuerwehrschutzausrüstung 
4.6 Fortführung der Trägerschaft der LEADER – Kulisse in der Region „Östliche Oberlausitz“ durch die TGG Neißeland  
                e.V. (Touristische Gebietsgemeinschaft); Vorfinanzierung / Eigenanteil / Haftung;  
                Mitgliedschaft im Verein „TGG Neißeland e.V.“ 
5 Anfragen/Informationen 
 
 
Fortsetzung in nichtöffentlicher Sitzung 
 
Weißkeißel, den 07.09.2020 
Andreas Lysk 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 


